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Unterlahn-Krers.
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'' 9 frspHAe Seil aae ,«r Vierer und  Gmfer Zeitung. - —- 9Qm?Iqq  bon
Preis « der Anzeigen « ,

Die einspaltige Zeile oder deren Raum 30 Pfg .,
ReNamezeile 90 Pfg . '

Ausgabestellen:
In Die, : Rosenstraße 36.

In Bad « ms : RvmerstraßeSd.

Druck u»d Verlag von H. Chr . Sommer»
Diez und Bad Lms.

Verantw. f. d. Schristl.Paul Lange.

Nr. 96 Diez, Samstag den 3. Mai 1919 59. Jahrgang

R6publ ique Franqaise
Administration des Territoires

Allemands Occupes
Cercle d’Unterlahn

(Hesse-Nassau).
Bekanntmachung.

Die Telegramme von Diez, Freiendiez, Oranienstein und
e°n den Gemeinden, welche reinen Ortskommandanten h°-
b«n, müssen der Militärverwaltung des Unterlahnkreisesm
Diez zur Zensur vorgelegt werden.

Die Telegramme werden nur von 11- 12 Uhr und von
5 - 6 Uhr geprüft.

Diez,  den 1 Mai 1919.
Der Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkreises.

Chatras,  Major.

Belanulmachuug
über

die Anzeige - und Meldepflicht für die Anbau-
und Ernteflächenerhebring 19 iS . %

Es ist Pflicht eines jeden Grundbesitzers und Inhabers
.„ a landwirtschaftlichen Betriebes dazu oe.zutragen, daß

/ w? diesiäbriae Anbau- und Ernteslächenerhebung ern

Betrieb-inhaber, die diese Pflicht versäumen, machen sch
strafbar und lausen Gefahr, später zu größeren Ab.ufe-

bauten Fläche entspricht.
Auf Grund des 8 7, Abs. 1Aus Grund oes s <, w«'i- z und 9 der

oeß Herrn Reichsernährungsmrnlst.rs vom 2. Mar, "
chsteichsgesetzblatt Nr. 53 S . 2691 wird daher best.»bestimmt:

1 ^eder der Land verpachtet  oder sonst zur
entgeltlichen oder unentgeltlichen Nutznießung(als
lanb, Deputatland, Altenteil u. dergl.l abgegeben hat, A
'.rv lichtet binnen 14 Tagen  dem Vorstand der Ge
"Ä -̂ d-r m ®uts6eji . te), in w-lch. r M « «En»
fielesen ist, schriftlich oder zu Protokoll auzugeben.

a) die Namen seiner Pächter (Nutznießer„sw.),

b) die Größe der einem jeden derselben verpachteten oder
zur Nutznießung abgegebenen Fläche.^
Wer eine zusammenhängende Fläche in kl er¬

neu Parzellen  an verschiedene Personen zur garten-
mäßigen Nutzung für ihren eigenen Haushalt tLfr,rebcrgar-
ten), Laubenkolonienu. dgl.) verpachtet hat, braucht dre
einzelnen Namen der Pächter nicht a^ geben. Es genügtin diesem Falle die Angabe der Ge,amttlache des so av-
gegebenen Landes und der Zahl der Pächter. Das gleiche
gilt für Parzellenland, das von Gutsbesitzerno«er -Pachtern
an Deputanten, Jnstleute usw. als Test des Lohnes ab-
aeaeben ist sofern das Gut ernen lelbstano.gen Gutsvezrrk
bildet und das abgegebene Land innerhalb dreses Gtzt"^
betirks liegt Ueber die Zulässigkeit dieser ,ummar,chen
Angabe entscheidet im Zweifel der Gemea,ide-(Gut-°)Vor-

2. Jeder Inhaber eineslanow . rt,chalt-
t i en B et r i ebe s hat in der Zert vom o. brs 31. Mai
eimn Fragebogen über die Nutzung seines Landes, tnsbe-
wrchere über den Anbau von Feldfrüchten, entweder >elbst
genau und gewissenhaft auszufüllen, oder d.e dann gesor¬
gten Angaben dem Gemeindevorsteber bezw. ernem von
«m (Zähler). °°°r aus -»» - !» d»-I°m »we-
einbernfenen Gemeindeversammlung zu machen. Welche^
Verfahren anzuwenden ist, bestimmt der Gem-moe^
Vorstand. Betriebsinhaber, die landwtrt,ck.aftliche Betriebe
oker Flächen in fremden Gemeinden bew«rr,chaftsn, haben
?ür diese Betriebe oder Flächen - und zwar für lede eut-
1S . 1IÄ . d°r st« N-g-n. - Fm «°b°,r«
auszufüllen. , ^

3 Alle Grundstückseigentümer, Bewirtschafter und ihre
Stellvertreter sind nach 8 7 Abs. 2 der Verordnung des
Herrn Reichsernährungsministers verpflichtet, .em Ge¬
mein oe-(Guts-)Vorstand oder anderen, m.t der Erhebung
oeauftragten Personen zu gestatten, daß „̂ e zur - rm.tte-l„na ricktiaer Angaben über d.e Ernteflache ihre Grund¬
stücke betreten und Messungen vornehmen Auch haben .te
diesen Personen aus Verlangen Ern,tcht rn ihre G»scha,tä¬
glicher, Flurkarten und sonstigen Unterlagen̂zu geivahren.\  Wer vorsätzlich die Angaben, zu denen er aus Grund
der Verordnung des ReichsernährungsmimstecS und dreier
Bekanntmachung verpflichtet ist, nicht öder w.„ent»rch un¬
richtig oder unvollständig macht, oder sichvenobenmUer
Ziffer 3 erwähnten Anordnungen widersetzt, wird mrt Ge-
sängni» bis zu 6 Monaten und mit Geldstrafe bw zu zehn-
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\Berlin,  den 26. März 1919.
Ter Staatskommissar für VolkSernährung.

I V : Dr Peters.
» » *

I 2195. Diez,  den 28. April 1919.
A « Magistrale Diez . Nassau . Bav Ems und
die Herren Bürgermeister ver besetzten Landge¬

meinde « des Kreises.
Vorstehende Bekanntmachung des Herrn Staatskom¬

missars für Volksernährung über die Anzerge- und Melde¬
pflicht für die diesjährige Anbau - und ErntcfmcheiierhebunL
teile ick zur Kenntnisnahme und mit dem Zr .uchen mrt , sie
sofort auf ortsübliche Weise weiter bekanntzugeben.

Als ortsübliches Flächenmäh,  in dem die Er¬
hebung vorzunehmen ist, wird Hektar und Ar be¬
stimmt. . ^ .

Die Formulare für die Ortsliste , sowie die Fragebogen
neben Ihnen , sobald sie in meinem Besitze find, m der be¬

nötigten Menge zu. Etwaiger Mehrbedarf tft 1"fort  bei
mir anznfordern . Dabei verweise ich aüs die aus der ..
liste abgedruckte Anleitung und bemerke dazu, , ur -6er
meidung von Jrrtümern , nochmals folgendes:

1. Tie Erhebung erfolgt in der Belegenherts - , also
nicht in der Wohnsitzgemeinde.

2.  Sie erstreckt sich nur auf den f e l d m ä h i g e n Anbau.
" Die Angabe des Flächenmaßes erfolgt in Hektar

v \ \ t \ c\ evt iv\xt> c. x ^ \x Äy e tvo ä * to. <xV - i>w ~ \ , Vw ’ rt e V txaut bevachl *u fevu,  t >a % pTctat -t-tteu . eVu-
wandfrei ausgestellt und urvt den rugehsev-
nen Fragebogen rechtzeitig anrnich  ernge-
reicht  werden damit mir eine termrnmatzige Vorlage des
Erhebungsmaterials an das statistische Landcsamt tn Berlin

ist- « an »««.
I.

Zimmermann
* * *

IfX  Che? der̂ Milltäwerwaltung des umerlahnkreises.
Chatras,  Major ._

und Ar.

Diez,  den 2. Mai 1919.
Ute Magistrate i« Diez . Nassau , ^ av Ems

und die Herren Bürgermeister der besetzten Land¬
gemeinde « ves Kreises.

Sie werden ersucht, bis spätestens den 7. d. Mts . hrer-

3. Wieviel noch auszustellen sind.
Ter Landrat

I . B. r
Zimmerman«

Die eigentliche Erhebung beginnt am 5. Ma unt >
Verwendung von Fragebogen  für jeden landwirt¬
schaftlichen Betrieb . BetriebS '.nlmber, die rn fremden
Gemeinden  landwirtschaftliche Betriebe voer landwrrt
ichastlich genutzte Flächen iO Besrtze oder m
;;nv perbflichtet, für diese Betriebe oder Flamen ebenfalst
Fragebogen auszufüllen , und zwar für M Gememde. m
m  solche Betriebe oder Flächen gelegen find, b. io.loe..̂
Diese Fragebogen sind durch den ® eme ‘
oortand der 23  o h n sitz g emei n 2 e dem Vor
stanve der fremden Belegen  h c t1 .8 ge nt e t « ö f
bis spätestens zum 31 . Mai zuzustellen.

Vor Ausgabe der Fragebogen sind diese dem Vordrucke
^Alvrcchend an Hand von Spalte 2 a der Ort »lr,te, nur
dem̂ Namen' des Grundeigentümers (Betriebsinhabers -, dem
Wohnort nebst Straße und Hausnummer und der labenden
A-immer unter der er in der Ortsliste eingetragen t,,
sowie mit der Angabe des anzuwendenden Flächenmaßes
(Hektar und Ar) Md der Gesamtfläche Z'.fier I, entnom¬
men aus Spalte 3 c der Ortsliste , zu versehen.

4. Die Ortsliste wird nur in e in fache * Ausfertigung

— r * ff . jÄR1« ;# ÄS S
Spalte 4 — Spalte 5 und spalte 6 «spattc

° C ’5 1 Xtc Ortsliste und die Fragebogen sind
kbätestens bis zum 8. Juni 1919 an mich ein
zusend en^  damit ist gleichzeitig über die beampruchtc
Vergütung eine Aufftellung , enthaltend ,

1 Name, Stand und Wohnort derjenigen Personen , wel ..
die Rechenarbeit ausgeführt haben, ,

c. Hohe der Vergütung , welche vre Personen erha , n
baten (010 Mk. für jeden Betrieb mit landwirt,chaft-
ück genutz-r Fläcke)/d . h. für jeden Betrieb , der eme
Estitragung in Spalt - 9 b-r OrtMst - * *

3. Zahl der in die Ortsliste ausgenommenen B^ nebe,

Gesehen und genehmigt:
D-r Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkrri,e».

Chat ras , Major . _ _

J .-Nr . II . 4303. Diez,  den 29. April 1919,
Bekanntmachung.

Betr . : Verpachtung von Weideflächen.
Die Herren Bürgermeister werden ersucht, mir be¬

stimmt bis zum  5 . Mai  1919 zu berichten,,ob und
wclcke Wiesen in Ihren Gemeinden vorhanden , sind, die
sick zu Pfcrveweiden eignen und an die franzo,i,chen -
hltr .en verpachtet werden können. Zutreffenden alls ist an-
' ' Zeit die Pachtung stattfinden kann,
L °rÄ di- Flach- » m,d welcher Pachtprel - -l- !m»-- -
wird . Eventl . ist Fehlanzeige zu erstatten.

«orsitzende de» Krei »au »sch>»ffeS
3.

Kaiser.
. * »

D-r Ebe? d̂e/MilÄÄrwaltung des Unterlahnkrrrscs.
Chatras,  Mazor.

4914. Diez,  den 26. April 1919,
Bekauutmachuitg

Anstelle des wegen hohen 2llters und Krankheit von
„ \ eErtneter der Gemeinde Freiendiez zu-
S ' ZL » SS « 1 » »mcr » bet San« « »

II . b- i-lds. -EM «M| v°» m,r b-stanzt

b-r Erkraiikun- b,s Burgiimiifte« ist dir
„iw . Ll °r Mi- b-r Fuhr- « °-r Bil--- -M°.st°r.
Dienstgeschäfte beauftragt worden.

Der « orfitzenve de» arei »a»4l«»iufi^
gez Thon.

« ' * *

Gesehen und genehmigt: ^ =
Tot Chef der Militärverwaltung des Unttrlah .'krec,e».

Chatras . Major.
vorzulegen.
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